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Vermietung von öffentlichen Einrichtungen an rechts- oder linksextremistische 
Gruppen 
 
Anlage 
 
Als Teil des demokratischen Staates haben auch die Kommunen die Aufgabe, die 
freiheitlich demokratische Grundordnung dadurch zu schützen, dass 
verfassungsfeindliche Organisationen und Parteien keine antidemokratischen und 
menschenverachtenden Ideologien verbreiten können. Allerdings lassen es der 
grundgesetzlich verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz sowie das Parteienprivileg 
nicht zu, diesen Gruppierungen allein wegen ihrer Ziele den Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen zu verwehren. 
Die nachfolgenden Ausführungen zur Rechtslage geben daher Hinweise, wie mit der 
Problematik im Sinne einer wehrhaften Demokratie auf rechtskonforme Weise 
umgegangen werden kann. 
 
 
§ 14 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern gewährt den 
Einwohnern der Gemeinde einen Rechtsanspruch, im Rahmen der bestehenden 
Vorschriften die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu nutzen. 
Ob die Gemeinde dabei nur mittelbarer Träger ist und die Einrichtung nicht im 
Eigentum der Kommune steht, sondern aufgrund einer öffentlich-rechtlichen oder 
privat-rechtlichen Vereinbarung der Gemeinde nur das Nutzungsrecht zusteht, ist für 
den Anspruch auf Nutzung der Einrichtung unbeachtlich. 
 
Die Öffentlichkeit der Einrichtung wird durch die Widmung hergestellt. An den 
Widmungsakt sind keine besonderen formellen Anforderungen zu stellen. Die 
Widmung kann auch durch schlüssiges Handeln, also beispielsweise durch den 
Erlass einer Benutzungssatzung oder Benutzungsordnung oder durch 
Gemeindevertretungsbeschluss erfolgen. 

 
               Schwerin,         16. November 2007 
 
 
 
 
 



Maßgebend ist die Erkennbarkeit des Behördenwillens, dass die Sache dem 
bestimmten öffentlichen Zweck dienen soll. 
Weil die Einrichtungen der Kommune im Rahmen der Daseinsvorsorge dem 
Gemeinwohl zu dienen haben, wird die Öffentlichkeit der Einrichtung durch Widmung 
im Zweifel sogar vermutet. 
 
Durch die Widmung wird gleichzeitig der öffentliche Zweck der Einrichtung und damit 
die Grenze des Benutzungsanspruchs festgelegt. 
 
Hat eine Gemeinde dementsprechend einen gemeindlichen Veranstaltungsraum 
auch für politische Veranstaltungen gewidmet, besteht für politische Parteien ein 
Anspruch, diesen für Veranstaltungen nutzen zu können. 
 
Aus dem Grundsatz der Parteienfreiheit und der Chancengleichheit der Parteien 
(sogenanntes „Parteienprivileg“, vgl. Art. 21 Absatz 1 Satz 2 GG, Artikel 3 GG) folgt 
dabei, dass sich die Gemeinden als Träger öffentlicher Gewalt gegenüber allen 
Parteien strikt neutral zu verhalten haben. Dies gilt auch für Parteien mit 
verfassungsfeindlichen Zielsetzungen, solange sie nicht durch ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts verboten wurden.  
Diese für Parteien entwickelten Grundsätze gelten im Wesentlichen entsprechend für 
politische Gruppierungen, die in aller Regel Vereinigungen im Sinne des § 2 
VereinsG sind. Auch hier ist es unerheblich, ob bekannt und für jedermann 
offensichtlich ist, dass die Vereinigung extremistische Ziele verfolgt, solange nicht 
eine rechtskräftige Verbotsverfügung ergangen ist. Eine Ersatzorganisation einer 
verbotenen Partei ist gemäß § 33 PartG verboten, sodass sie auch keinen Anspruch 
auf Nutzung einer öffentlichen Einrichtung für politische Veranstaltungen hat. 
 
Im Ergebnis kann eine Gemeinde nicht verhindern, eine öffentliche Einrichtung auch 
einer extremistischen Vereinigung zur Verfügung zu stellen, sofern die Einrichtung 
grundsätzlich für politische Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt 
unabhängig davon, welchen Eindruck die Gemeinde in der Öffentlichkeit befürchtet. 
 
Der Gemeinde bleibt allerdings die Möglichkeit, eine Widmungsbeschränkung 
bezüglich der Zugangsberechtigung vorzunehmen und sämtliche politische 
Veranstaltungen auszuschließen. Die Gemeinde ist dann aber mit Rücksicht auf § 5 
Abs. 1 PartG und Art. 3 GG ausnahmslos an diese selbst bestimmte 
Zweckverengung gebunden. Wenn die Gemeinde also eine Partei von der Nutzung 
der öffentlichen Einrichtung ausschließt, so müssen auch alle anderen politischen 
Veranstaltungen untersagt werden. 
 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Antrag einer Partei oder Vereinigung 
abzulehnen, wenn zu befürchten ist, dass die Veranstaltung in einer dem 
Veranstalter zurechenbaren Weise zur Begehung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten genutzt wird. Allerdings muss die Prognose auf konkret 
nachgewiesene Tatsachen gestützt werden. Eine allgemeine Vermutung der 
Verwirklichung von Straftaten reicht insoweit nicht aus. 
Zur Unterstützung bei der Beurteilung dieser Fragen sollten sich Ämter und amtsfreie 
Gemeinden im Einzelfall rechtzeitig an die jeweilige Aufsichtsbehörde wenden. 
 
Soweit zu vermuten ist, dass politische Veranstaltungen extremistischer 
Gruppierungen als Geburtstagsfeiern oder andere Feierlichkeiten getarnt werden, 



wird außerdem empfohlen, in der Benutzungssatzung oder in dem Mietvertrag 
ausdrücklich einen Nutzungszweck festzuhalten (siehe Anlage), sofern rein private 
Feierlichkeiten nicht ohnehin außerhalb des Widmungszwecks gestellt werden. 
Weicht der tatsächliche Nutzungszweck von dem vereinbarten ab, besteht für den 
Vermieter dann die Möglichkeit, sich wieder vom Vertrag zu lösen. Zu prüfen ist dann 
aber, ob dem Vermieter in dieser Situation unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen, die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 
zumutbar ist. 
 
Bei unbefugter Nutzung liegt gleichzeitig eine Täuschung über die tatsächliche 
Nutzung der Räumlichkeiten vor. Sofern dies auf der Vorspiegelung falscher 
Tatsachen beruht, kann der Vermieter den Vertrag wegen einer arglistigen 
Täuschung anfechten. 
 
Darüber hinaus sollte eine unbefugte Nutzung mit einer Vertragsstrafe sanktioniert 
werden. Stellt der Vermieter fest, dass die tatsächliche Nutzung der Mieträume von 
der vereinbarten abweicht, wird eine Vertragsstrafe in vorher vereinbarter Höhe fällig.  
Die Zahlung der Vertragsstrafe kann mit der vorherigen Zahlung einer 
Sicherheitsleistung durch den Mieter abgesichert werden. Zwar kann eine vorher 
vereinbarte Vertragsstrafe die Nutzung der Mieträume für eine untersagte 
Veranstaltung nicht generell verhindern, unter Umständen den Mieter aber doch von 
einer unerwünschten Nutzung abhalten. 
Zudem rechtfertigt eine vertragswidrige Nutzung im Regelfall die Ablehnung künftiger 
Nutzungsanträge des Nutzers. 
 
Wird die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung für eine Musikveranstaltung 
beantragt und hat die Gemeinde den Verdacht, dass die für die Veranstaltung 
vorgesehenen Interpreten Lieder mit strafbaren Inhalten spielt, sollte sie sich näher 
über die Interpreten erkundigen. Auskunft können die zuständigen Ordnungsämter 
und Polizeidienststellen geben. 
Eine Aufzählung von verbotenem Liedgut enthält darüber hinaus die „Liste aller 
bundesweit beschlagnahmten Medien“ der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien. Eine Abfrage, ob ein bestimmtes Medium bereits indiziert ist, kann per E-
Mail an liste@bundesprüfstelle.de gerichtet werden. 
 
 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
 Rochusstr.10 
 53123 Bonn 
 Tel: 0228 – 9621030 
 Fax: 0228 379014 
 www.bundesprüfstelle.de 
 
Des weiteren sieht es die Rechtsprechung als zulässig an, Nebenbestimmungen in 
den Vertrag aufzunehmen, wonach die Gefahr von Sachschäden in Folge der 
Veranstaltung auf den Veranstalter abgewälzt wird. Die zur Überlassung ihrer 
öffentlichen Einrichtung verpflichtete Kommune darf danach im Wege von 
Vergabebedingungen oder privatrechtlichen Vereinbarungen das mit der geplanten 
Veranstaltung einhergehende Risiko eines Schadens an oder in der öffentlichen 
Einrichtung auch insoweit abwälzen, als Dritte für den Schaden verantwortlich sind. 
Denn das Schadensrisiko einer gefahrgeneigten Veranstaltung fällt nicht in den 



Verantwortungsbereich des Trägers der Einrichtung, sondern ist aus Gründen der 
Sachnähe dem Risikobereich des Veranstalters zuzurechnen. 
 
Die Gemeinde darf die Benutzung ihrer Einrichtung daher von einer solchen 
Haftungsübernahme abhängig machen, solange dies nicht zur Folge hat, dass der 
Zulassungsanspruch nicht mehr zu verwirklichen ist oder dies zu einer sachwidrigen 
Benachteiligung führt. 
 
Doch auch wenn die empfohlenen Maßnahmen ergriffen worden sind, kommt es 
darauf an, dass strafrechtlich relevante extremistischen Aktivitäten konsequent 
verfolgt und geahndet werden.  
Insoweit gilt: Wenn Polizei und Staatsanwaltschaft nichts von einer Straftat erfahren, 
kann es auch keine Strafurteile geben. Hat dementsprechend der Vermieter den 
Verdacht, dass im Rahmen der laufenden Veranstaltung gegen Strafgesetze 
verstoßen wird, sollte er umgehend die Polizei rufen. 
Die wichtigsten Strafgesetze, gegen die Extremisten häufig verstoßen, sind: 
 

o § 84 StGB Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei 
o § 85 StGB Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot 
o § 86 StGB Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger 

Organisationen 
o § 86a StGB Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
o § 125 StGB Landfriedensbruch 
o § 127 StGB Bildung bewaffneter Gruppen 
o § 130 StGB Volksverhetzung 
o § 189 StGB Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener 

 
Im Falle des Verstoßes gegen Strafgesetze ist die Veranstaltung wegen einer 
Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufzulösen. Werden bei dem 
Polizeieinsatz Beweismittel sichergestellt, ist dies für die Durchsetzung der 
Vertragsstrafe ebenfalls hilfreich. 
 
Zusatz für die Landräte: 
 
Ich bitte die Ihrer Aufsicht unterstehenden Gemeinden entsprechend zu unterrichten. 
 
 
 
Lorenz Caffier 
 
 
 
 



Anlage 
 
Die folgenden Passagen sollten in dem vom Vermieter verwandten Vertrag 
eingearbeitet bzw. neu aufgenommen werden: 

 
Präambel 

Der Vermieter verurteilt Veranstaltungen mit extremistischen, rassistischen oder 
antidemokratischen Inhalten. Der Mieter stellt sicher, dass insbesondere weder die 
Freiheit und Würde des Menschen in Wort oder Schrift verächtlich gemacht noch 
Symbole, die im Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswidriger Organisationen 
stehen oder diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden. 

 
§ ... Vertragszweck 

(1) Die Vermietung erfolgt zum Zwecke / aus Anlass der im Folgenden genau 
aufgeführten Veranstaltung: ________________________________________ 

(2) Der Mieter erklärt durch Ankreuzen, dass die Veranstaltung folgenden Charakter 
hat: 

( ) Politische Veranstaltung, 
( ) Kulturelle Veranstaltung, 
( ) Party, 
( ) Privater Charakter, 
( ) Kommerzielle Veranstaltung. 

 
§ ... Kündigung 

(1) Der Vermieter ist berechtigt, bis zum Überlassungstermin jederzeit aus wichtigen 
Gründen von dem Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Ausübung des 
Rücktrittsrechts verzichtet der Mieter hiermit unwiderruflich auf die 
Geltendmachung ihm hierdurch ggf. erwachsener Ansprüche. 

(2) Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
außerordentlich zu kündigen, wenn der Mieter die Mieträume entgegen der 
Vereinbarung aus § ... (Vertragszweck) nutzt oder eine solche unbefugte Nutzung 
zu befürchten ist. 

(3) Der Mieter hat dem Vermieter alle Schäden zu ersetzen, die dem Vermieter durch 
die außerordentliche Kündigung entstehen. 

 
§ ... Haftung 

(1) Für Wertsachen, Bargeld, Garderobe und andere Gegenstände wird vom Vermieter 
keine Haftung übernommen. 

(2) Der Mieter haftet insbesondere auch für Schäden, die durch fahrlässigen bzw. 
unsachgemäßen Umgang mit gemieteten und/oder eingebrachten Einrichtungen 
und technischen Ausstattungen entstehen. 

(3) Der Mieter haftet insbesondere für Schäden, die von Besuchern der vom Mieter 
organisierten Veranstaltung verursacht werden, soweit der Mieter durch die Art, 
den Inhalt oder die Gestaltung der Veranstaltung schuldhaft hierzu beigetragen hat 
oder er zumindest hätte entsprechende Schäden vorhersehen konnte und 
zumutbare Schutzmaßnahmen schuldhaft unterlassen hat. 

(4) Der Mieter haftet für sämtliche Personen- und Sachschäden einschließlich etwaiger 
Folgeschäden, die Dritten, seinen Mitarbeitern oder ihm selbst sowie dem 
Vermieter durch die Überlassung der Räumlichkeit entstehen, soweit der Mieter 
durch die Art, den Inhalt oder die Gestaltung der Nutzung schuldhaft hierzu 
beigetragen hat oder er zumindest hätte entsprechende Schäden vorhersehen 
konnte und zumutbare Schutzmaßnahmen schuldhaft unterlassen hat. 

 
§ ... Vertragsstrafe 

Kommt es im Rahmen der Veranstaltung zu strafbaren Handlungen im Sinne der §§ 
84, 85, 86, 86a, 125, 127, 130 StGB, zu denen der Mieter nach Art, Inhalt oder 
Gestaltung der Nutzung schuldhaft beigetragen hat oder zumutbare 
Schutzmaßnahmen schuldhaft unterlassen hat, obwohl er dies vorhersehen konnte, 



verpflichtet sich der Mieter, eine Vertragsstrafe von ___ € zu zahlen. Die Verpflichtung 
zur Zahlung der Vertragsstrafe besteht auch dann, wenn der Mieter die Mieträume 
entgegen der Vereinbarung aus § ... (Vertragszweck) nutzt. Durch die Vertragsstrafe 
ist die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen. 

 
§ ... Sicherheitsleistung 

Der Mieter leistet als Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag eine Kaution in Höhe von ___ €. 
 

 
 
 


